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31. Mäz 2010

i. SondgrnuEungserlaubnis Nr.: 14712010
zurAufstellung eines politischen Infosiandes im Stadtgebiet der Stadt Monheim am Rhein

2. Ausnahm€gonehmigung von dEn VorEchriften der Str.ßenverkehrsordnung (SIVO)

Standort Geh$reg Hauptstr. 40.44

Zeitreum. amr 03.04., 17.04. u. 08.05.von: 08:00 bi3: 18:00 Uhr
Zeitraum, vom: bis: ieweils Uhr

Größe: 1,5m Länge x 0,8m Breite = t,2mi

Sehr geehrl€ Damen und H€ren,

hiemit erteile ich lhnen gemäß SS 18, '19 und 19a des Slraßen- und Wegegeselzes des Landes Norddein-Westfalen
vom 1-8.83 (GV NW S. 306) in der zur:eit gültigen Fassung in Veöindung mit S 2 der SaEung über Erlaubnisse und
Gebühren for SondemuEungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Monheim am Rhein (SondemutsungssaEung) vom
29.03.94 unter Voöehalt desjedezeitigen Widenufs - unbeschadel der Rechle Driller - die o. g. Sondemutsungser-
laubnis.

lm Rahmen und für die Dauer der SondernuEungserlaubnis wird lhnen unter Einbezlehung derAullag€n sowi6 unter
Vorbehalt des jedezeiligen Widorrufs gemäß SS 46 und 47 d€r Straßenverkehßordnung (SIVO) vom 16.11.70 (BGBL.
I S. 1565) in der zuzeit gültigen Fassung von dem Verbot des S 32 SIVO erteill.

Für die von lhnen in Anspruch genommene Fläche isl gemäß S 7 der Sondemutzungssatsung vom 18.12.97 der nach-
slehend enechnele Belrag zu enlichten. Außerdem wird ftlr die verkehrliche Anordnung gemäß Tadf Nr. 264 der Ge-
bilhrenordnung fiir Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSl) vom 26.06.70 (BGBL. I S- 865, ber. S. 1298 in derzuzeit
gültigen Fassung eine Gebührin Höhe von 0,00 € erhoben.

Berechnung der Sondemulzungsgebühr lt. SaEung - Tanf Nr.: tr 10 e El S 11 (Gebührenbefreiung)

E Mindestgebühr
E m"x Tage x2,50€ =
E Verwaltungsgebühr
E Gesamlgebühr

Centbdtdge werdon gemäB S 7 Ab.. 3 dor Sond€müEüngitaEung aut rolle € - Boträga aufgerundet

Bei Einzahlungenbitte die Personenkonto-Nr.: angeben.
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trie umseitig errechnete Gesamlgebühr wid hiemit festgesetzl.
Der Betrag ist unveazüglich nach Zustellung der Edaubnis aufeines dervorgenannten Konten der Stedlkasse unter
Angabe des Kessenzeichens einzuzahlen.
lch mache Sie darauf aufmerksam, dass Zahlungsverzug die zwengsweise Einziehung der Gebührcn und gegebenen-
falls d6n Widerrufder Erlaubnis zur Folge haben kann,
Oie Kosten, die durch die lnanspruchnahme des öff€nllichgn Straßenraumes dem Straßenbaulasttdgef enistehen, ge-
hen zu lhren Laslen (S 5b Abs. 2d des Straßenverkehßgeselzes vom 19.12.52 in der zuzeit gültigen Fassung - BGBL.
t s . 8 3 7 ) .

Auflag6nl

1 . D6r Edaubnisnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass eine Getährdung des Straßenverkehrs durch Slandbesucher
und Teilnehmer ausgeschlossen ist Eventuelle Schadensfälle oder Beschädigungen, die autdiese Veranslaliung
oder das verhallen der Eesucher zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des Erlaubnisnehmers.

2. Die Slände bzw die zur Durchlijhrung der Vennstaltung veMendeten Gegenslände sind so aufarst€llen, dass jede
Gefährdung ausgeschlossen ist; gegebenenfalls sind standsichere StäEen anzubringen. baurechlliche Bestimmun-
gen sand eanzuhallen-

3. Nach Beendigung derVelanstallung ist die VeEnslallungsfläche zu reinigen und gegebenenfalls insland zu setzen.
Beschädigungen der Straßenoberfräche sind aufeigene Koslen du.ch den Bereich Bauwesen, Verkehrsflächen der
Stadt Monheim am Rhein beseitigen zu lassen.

4. Für Schäden, die aufden Zustand der StGßenfläche zudckzufüh.en sind, wid von der Stadt Monheim am Rhein -
auch gegenilber Drjtten - keine Hallung übernommen,

5. Des Anlocken der Passanten durch Laulsprccher ist nicht e aubt. lm Ubrigen gelten hinsichilich der Lärmeniwick-
lung die Vorschrifren des Landes-lmmissionsschulzgeselzes - Llmschc - vom 18.03.1975. Erfode iche Erlaubnis-
se sind beider Gewerbeabteilung zu beanlragen.

6. Weisung€n d6r Polizei oder andercr zuständ iger Orcane sind unvorzüglich Folge zu leislen.
7, Oiese Erlaubnis ist am Veranstaltungsorl aufzubewahren und zuständigen Personen aufVerlangen voazuzeigen.
8. Oer Info-Sland isl slets außerhalb der im Bereich des Standplalzes aufrelenden Haupttußgängeßl6me aufzustel-

len. Auf Gehwegen muss für Fußgängereine Fläche von mindestens 1,50 m und in Fußgängezonen und zwischen
Geschäftsfronlen von mindestens 4,00 m Breite lrei begehbar gehalten weden-

L Eventuell angebrachte Werbeflächen sind so auszurichten, dass durch sie der fließende Verkehr weder abgelenkt,
noch in einer anderen Weise beeinträchligt werden kenn.

10. Das Sichldreieck von Einmündungen ist freizuhalten, damit der fließende Verkehr nicht behindertwird.
VoAandene Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen dürfen durch den Info-Stand oderänderc ängebrachte Ge-
genstände nicht verdeckl werden.
Von vofiandenen FußgängerübeMegen isl ein Abstend von mindestens4,00 m einzuhalten, so dess Fußgänger
ungehindert die Fahrbahn überschreiten können.

t l.IntGtände auf der Friedrichstr., di€ an Ma*ttegen alatttinden, dtlrfen nur mit dem EinveFtändnl3 des
Marktbetreibers aufgestellt werden, der dann euch den Ständort bestimmen kann.

Diese Eriaubnis isl nur in Verbindung mit dem Daenstsiegel und der Unterschrift des Sachbearbeiters gilltig.

Rechtabehelfsbel€hruno:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines lvlonals nach Bekannlgabe beidem Verwaltungsgerichl 0tlsseldorf
(Hausanschritt: Bastionstmße 39, 40213 Düsseldod, Postansch ft: Postlach 20 08 60, 40105 Düsseldorf), schriftlich
oder zu r N iedersch ft des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge chts Klaqe erhob€n werden.

Hinweis6 zur Rechtsbehelfsbelehrund:

Sie haben - unebhängig von der Möglichkeil, gegen diesen Eescheid Klagezu erheben und zurVemeidung unnötiger
Koslen - die Möglichkeit, sich formlos (telefonisch, sch ftlich. per Telefax, p€r E-Mail) an die im Kopf des Bescheides
genannte Slelle zu wenden. In vielen Fällen können so etwaige Unslimmigkeiten oder Bedenken bereils im Vorfeld ei-
ner möglichen Klage gekläd werden.
Die gesetzliche Klagefrist von einem Monal wnd hierdurchjedoch qig!! beriihd.

Bereits mil der Einreichung der Klageschrifr oder mit derAbgabe der entsprcchenden Erklärung zu Protokollwhd eine
Vedahrensgebühr fällig, deren Höhe sich grundsätzlich nach dem Wed des Streitgegenstandes (Slreilwert) richtel und
vom veMallungsgedcht festgesetzt wird [5 6 Abs. l N r. 4 d€s Gerichtskoslengesetzes (GKG)].

Hochachtungsvoll
tn ̂ uy.ias. .

;.a"k:

0u.chschrift zur Kenntnisnahme gesandlan:
E KPB-Wache L4onheim am Rhein
- Verkehrsflächen
E Außendienst Ordnungsangelegenheiten


